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I. Tagesordnung
TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
und des gebilligten Konzernabschlusses so-
wie des Lageberichts der Gesellschaft und des 
Konzerns zum 30. September 2024 und des Be-
richts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2023/2024 

Die genannten Unterlagen liegen seit der Einbe-
rufung der Hauptversammlung in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft Marsstraße 46-48, 
80335 München zu den üblichen Geschäftszeiten 
zur Einsicht durch die Aktionäre aus und sind ab 
diesem Zeitpunkt auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.sedlmayr-ag.de/
investor-relations/ zugänglich. Ferner werden die 
genannten Unterlagen in der Hauptversammlung 
ausliegen.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Haupt-
versammlung vor, aus dem Bilanzgewinn des 
Geschäf ts jahres 2023/2024 in  Höhe von 
24.762.730,08 € eine Dividende von 29,00 € je 
dividendenberechtigte Stückaktie auszuschütten 
– insgesamt 21.294.497,00 € – und den Restbe-
trag in Höhe von 3.468.233,08 € auf neue Rech-
nung vorzutragen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2023/2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2023/2024 amtierenden Mitglie-
dern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlas-
tung zu erteilen.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2023/2024 amtierenden Mitglie-
dern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Ent-
lastung zu erteilen.

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers und vorsorgliche 
Wahl des Prüfers für eine etwaige Nachhaltig-
keitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 
2024/2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu beschlie- 
ßen:

5.1  Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, München, wird zum Abschlussprüfer 
und Konzernabschlussprüfer für das Ge-
schäftsjahr 2024/2025 gewählt.

5.2  Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, München, wird mit Wirkung zum In-
krafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der 
sog. Corporate Sustainability Reporting Di-
rective („CSRD“; Richtlinie (EU) 2022/2464) 
in deutsches Recht („CSRD-Umsetzungsge-
setz“) zum Prüfer einer etwaigen Nachhaltig-
keitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 
2024/2025 bestellt. Die Bestellung steht unter 
der aufschiebenden Bedingung, dass nach 
dem CSRD-Umsetzungsgesetz die Gesell-
schaft einen (Konzern-) Nachhaltigkeitsbe-
richt für das Geschäftsjahr 2024/2025 zu 
erstellen und extern prüfen zu lassen hat und 
die Bestellung des Prüfers der (Konzern-) 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Ge - 
schäftsjahr 2024/2025 der Gesellschaft ei-
ner Beschlussfassung der Hauptversammlung 
unterliegt.

SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG
MÜNCHEN

WERTPAPIER-KENNNUMMER 722400
ISIN DE0007224008

EINDEUTIGE KENNUNG DES EREIGNISSES: : 66617314313DF011B54200505696F23C 

 
Einladung zur  
ordentlichen  

Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

Freitag, dem 18. Juli 2025 um 10.00 Uhr (MESZ)

im Haus der Bayerischen Wirtschaft, 
Max-Joseph-Straße 5 

in 80333 München  

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Die Einladung erfolgt vorsorglich für den Fall, dass einer oder mehrere der in der Hauptversammlung 
der Gesellschaft am 13. Mai 2025 gefassten Beschlüsse aufgrund einer fristgerechten Anfechtung nicht 
wirksam werden und erneut beschlossen werden müssen. Die Gesellschaft behält sich vor diesem Hin-
tergrund ausdrücklich vor, die Tagesordnung zu kürzen oder die Hauptversammlung gänzlich abzusagen, 
soweit die am 13. Mai 2025 gefassten Beschlüsse wirksam werden und keine erneute Beschlussfassung 
zu diesen Themen erforderlich sein sollte. Eine abschließende Entscheidung hierüber wird der Vorstand 
nach Ablauf des 13. Juni 2025 treffen und sie vor Beginn der hiermit einberufenen Hauptversammlung 
durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und korrespondierende Pressemitteilung bekannt geben. 
Wir möchten bereits jetzt darauf hinweisen, dass im Falle einer Abhaltung der Hauptversammlung am 
18. Juli 2025 eine nur sehr eingeschränkte Bewirtung stattfinden wird.
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TOP 6

Beschlussfassung über die Zustimmung zum 
Beherrschungs- und Ergebnisabführungs ver-
trag zwischen der Sedlmayr Grund und Im-
mo bil ien AG und der „Schwabinger Bräu“ 
Grund besitz GmbH 

Die Sedlmayr Grund und Immobilien AG ist al-
leinige Gesellschafterin der „Schwabinger Bräu“ 
Grundbesitz GmbH mit Sitz in München, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
München unter HRB 75817 und hat am 26. März 
2025 mit dieser Tochtergesellschaft einen Be-
herrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag 
abgeschlossen. Der Beherrschungs- und Ergeb-
nisabführungsvertrag bedarf zu seiner Wirksam-
keit der Zustimmung der Hauptversammlung. 
Mangels außenstehender Gesellschafter sind 
Ausgleichszahlungen oder Abfindungen gemäß 
§§ 304, 305 AktG nicht zu gewähren.

Die Gesellschafterversammlung der „Schwabin-
ger Bräu“ Grundbesitz GmbH hat dem Beherr-
schungs- und Ergebnisabführungsvertrag durch 
einen notariell beurkundeten Gesellschafterbe-
schluss am 8. April 2025 zugestimmt.

Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-
vertrag hat den folgenden Inhalt:

BEHERRSCHUNGS- UND  
GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG

zwischen der
SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG
nachstehend „Organträgerin“ genannt

und der
„Schwabinger Bräu“ Grundbesitz GmbH 

nachstehend „Organgesellschaft“ genannt

0. Präambel

Die Organträgerin ist die alleinige Gesellschafterin 
der Organgesellschaft und hat sämtliche Stimm-
rechte aus den Anteilen inne. Im Hinblick auf die 
somit bestehende finanzielle Eingliederung der 
Organgesellschaft in das Unternehmen der Or-
ganträgerin wird zur Herstellung eines Organ-
schaftsverhältnisses i. S. d. §§ 14 bis 17 KStG der 
nachfolgende Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag geschlossen.

1. Leitung der Organgesellschaft
 
1.1  Die Organgesellschaft unterstellt sich der Lei-

tung der Organträgerin. Die Organträgerin ist 
berechtigt, der Geschäftsführung der Organ-
gesellschaft allgemeine oder auf Einzelfälle 
bezogene Weisungen zu erteilen.

1.2  Die Organgesellschaft verpflichtet sich, den 
Weisungen der Organträgerin zu folgen. Wei-
sungen bedürfen der Schriftform.

1.3  Die Führung der Geschäfte und die Vertretung 
der Organgesellschaft obliegen weiterhin der 
Geschäftsführung der Organgesellschaft. Die 
rechtliche Selbstständigkeit beider Gesell-
schaften bleibt unberührt.

1.4  Die Organträgerin kann der Geschäftsführung 
der Organgesellschaft keine Weisungen ertei-
len, diesen Vertrag zu ändern, aufrecht zu er-
halten oder zu beendigen.

2. Gewinnabführung

2.1  Die Organgesellschaft verpflichtet sich – vor-
behaltlich der Bildung und Auflösung von 
Rücklagen nach Abs. 2.2 – ihren ganzen Ge-
winn an die Organträgerin abzuführen. Für die 
Gewinnabführung gelten im Übrigen die Vor-
schriften des § 301 AktG in seiner jeweils gül-
tigen Fassung.

2.2  Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung 
der Organträgerin Beträge aus dem Jahres-
überschuss – ggf. mit Ausnahme gesetzlicher 
Rücklagen – nur insoweit in die Gewinnrück-
lagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, als dies 
handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich 
begründet ist. Auf Verlangen der Organträge-
rin können während der Dauer dieses Vertra-
ges in andere Gewinnrücklagen eingestellte 
Beträge entsprechend der derzeit gültigen 
Fassung des § 301 Satz 2 AktG den anderen 
Gewinnrücklagen entnommen und als Gewinn 
abgeführt werden. 

2.3  Die Abführung von Beträgen aus der Auflö-
sung von Gewinnrücklagen sowie von Ge-
winnvorträgen ist ausgeschlossen, soweit sie 
in Geschäftsjahren vor Anwendung dieses 
Vertrages in die Gewinnrücklagen eingestellt 
wurden oder entstanden sind. Die Abführung 

von Beträgen aus der Auflösung von Kapital-
rücklagen nach § 272 Abs. 2 HGB ist generell 
ausgeschlossen.

2.4  Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht 
zum Ablauf des Geschäftsjahres der Organ-
gesellschaft und wird mit der Feststellung des 
Jahresabschlusses der Organgesellschaft für 
das abgelaufene Geschäftsjahr zur Zahlung 
fällig. Es wird auf die gesetzliche Verzinsung in 
Höhe von 5 % p.a. gem. §§ 352, 353 HGB hin-
gewiesen. 

2.5  Die Organträgerin kann eine Vorababführung 
von Gewinnen verlangen, wenn und soweit 
die Zahlung einer Vorabdividende zulässig 
wäre. Soweit der Betrag der Vorababführung 
den endgültigen Betrag der Gewinnabführung 
übersteigt, gilt der übersteigende Betrag der 
Organträgerin durch die Organgesellschaft als 
Darlehen gewährt.

3. Verlustübernahme

Für die Verlustübernahme durch die Organträge-
rin gelten die Vorschriften des § 302 AktG in sei-
ner jeweils gültigen Fassung entsprechend.

4.  Aufstellung des  
Jahresabschlusses

4.1  Der Jahresabschluss der Organgesellschaft 
ist vor seiner Feststellung der Organträgerin 
zur Kenntnisnahme, Prüfung und Abstimmung 
vorzulegen.

4.2  Der Jahresabschluss der Organgesellschaft ist 
vor dem Jahresabschluss der Organträgerin  
zu erstellen und festzustellen.

4.3  Endet das Geschäftsjahr der Organgesell-
schaft zugleich mit dem Geschäftsjahr der 
Organträgerin, so ist das zu übernehmende 
Ergebnis der Organgesellschaft im Jahres-
abschluss der Organträgerin für das gleiche 
Geschäftsjahr zu berücksichtigen.

5. Informationsrechte

5.1  Die Organträgerin kann von der Geschäftsfüh-
rung der Organgesellschaft jederzeit Auskünf-
te über die rechtlichen, geschäftlichen und 
verwaltungsmäßigen Angelegenheiten der Or-
gangesellschaft verlangen. Die Organträge-
rin kann ferner jederzeit Einsicht in die Bücher 
und Geschäftsunterlagen der Organgesell-
schaft nehmen.

5.2  Unbeschadet der vorstehend vereinbarten 
Rechte hat die Organgesellschaft der Organ-
trägerin laufend über ihre geschäftliche Ent-
wicklung zu berichten, insbesondere über 
wesentliche Geschäftsvorfälle.

6.  Inkrafttreten, Vertragsdauer,  
Kündigung

6.1  Dieser Vertrag wird unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung der Hauptversammlung der 
Organträgerin sowie der Gesellschafterver-
sam mlung der Organgesel lschaft abge-
schlossen und mit seiner Eintragung in das 
Handelsregister der Organgesellschaft wirk-
sam. Im Hinblick auf die Ergebnisverwendung 
(Gewinnabführung und Verlustübernahme) 
kommt er erstmals ab Beginn des Geschäfts-
jahres der Organgesellschaft zur Anwendung,  
das am 01. Oktober 2024 beginnt, frühestens 
jedoch mit Beginn des Geschäftsjahres der 
Organgesellschaft, in dem der Vertrag wirksam 
wird. Im Hinblick auf die Beherrschung (Lei-
tung der Organgesellschaft) kommt der Ver-
trag mit seiner Wirksamkeit zur Anwendung.

6.2  Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Er kann von beiden Vertrags-
parteien zum Ablauf eines Geschäftsjahrs der 
Organgesellschaft unter Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von drei Monaten ordentlich ge-
kündigt werden, erstmals zum Ablauf des 
Geschäftsjahres der Organgesellschaft, das 
mindestens fünf Zeitjahre (60 Monate) nach 
dem Beginn der Verpflichtung zur Gewinn-
abführung oder Verlustübernahme gemäß 
Abs. 6.1 dieses Paragraphen endet (Mindest-
laufzeit).

6.3  Das Recht zur vorzeitigen Beendigung dieses 
Vertrages mittels Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. Als wichtige Gründe 
für eine solche Kündigung gelten insbesondere:
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a)  die Veräußerung, die Einbringung oder sons-
tige Übertragung von Anteilen an der Organ-
gesel lschaft , die zur Folge hat , dass die 
Vor  aussetzungen der finanziellen Eingliede-
rung der Organgesellschaft in die Organträ-
gerin nach den jeweils geltenden steuer lichen 
Vorgaben nicht mehr vorliegen, 

b)  die Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation 
der Organträgerin oder der Organge sellschaft,

c)  der Formwechsel der Organgesellschaft, es 
sei denn die Organgesellschaft wird in eine 
Kapitalgesellschaft anderer Rechtsform um-
gewandelt,

d)  die Verlegung des Satzungs- oder Verwal-
tungssitzes der Organgesellschaft oder der 
Organträgerin ins Ausland, wenn dadurch die 
steuerliche Organschaft entfällt,

  jeweils sofern, im Falle einer Kündigung auf ei-
nen Zeitpunkt vor Ablauf der Mindestlaufzeit, 
damit jeweils zugleich ein wichtiger Grund für 
die steuerlich unschädliche Beendigung eines 
Organschafts- oder Gewinnabführungsver-
trages vor Ablauf der steuerlichen Mindest-
laufzeit gegeben ist.

6.4  Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses 
Vertrages für ein Geschäftsjahr das Vorliegen 
einer körperschaftsteuerlichen Organschaft 
aufgrund fehlender oder mangelhafter Durch-
führung nicht anzuerkennen ist oder durch 
das Finanzamt nicht anerkannt wird, beginnt 
mit Wirkung ab dem 1. Tag des Geschäftsjah-
res der Organgesellschaft, für das die Voraus-
setzungen für eine körperschaftsteuerliche 
Organschaft erstmals oder wieder vorliegen, 
eine erneute Mindestlaufzeit von fünf (Zeit-) 
Jahren. Für diese neue Mindestlaufzeit gelten 
Absätze 6.2 und 6.3 entsprechend.

6.5 Die Kündigung bedarf der Schriftform.

7. Kosten

Die im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses 
Vertrages entstehenden Kosten trägt die Organ-
trägerin. 

8. Schlussbestimmungen

8.1  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ver-
trags ganz oder teilweise nichtig, unwirksam, 
undurchsetzbar oder undurchführbar sein 
bzw. werden, so wird hierdurch die Wirksam-
keit und Durchsetzbarkeit der übrigen Be-
stimmungen dieses Vertrags nicht berührt. 
Anstelle der nichtigen, unwirksamen, undurch-
setzbaren oder undurchführbaren Bestim-
mung gilt diejenige wirksame, durchsetzbare 
und durchführbare Bestimmung als verein-
bart, die dem Sinn und Zweck der nichtigen, 
unwirksamen, undurchsetzbaren oder un-
durchführbaren Bestimmung entspricht. Dies 
gilt entsprechend im Fall einer Lücke in die-
sem Vertrag. Es gilt in solchen Fällen ein dem 
Gewollten möglichst nahekommendes, recht-
lich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit 
anstelle des Vereinbarten. Die Parteien ver-
pflichten sich, Formvorschriften und andere  
Wirksamkeitsvoraussetzungen einzuhalten 
und erforderlichenfalls Maßnahmen zu die-
sem Zweck vorzunehmen oder nachzuholen. 
Die Parteien sind sich einig, dass die vorste-
hende Regelung nicht lediglich eine Beweis-
lastumkehr zur Folge haben soll, sondern dass 
§ 139 BGB insgesamt abbedungen ist.

8.2  Änderungen und Ergänzungen dieses Vertra-
ges bedürfen der Schriftform, sofern nicht no-
tarielle Beurkundung vorgeschrieben ist, und 
jeweils der Zustimmung der Gesellschafter-
versammlungen der Organträgerin und der 
Organgesellschaft, soweit es sich nicht um 
bloße Berichtigungen handelt; sie werden erst 
nach Eintragung der Änderung im Handelsre-
gister der Organgesellschaft wirksam.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Be-
herrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag 
vom 26. März 2025 zwischen der Sedlmayr Grund 
und Immobilien AG und der „Schwabinger Bräu“ 
Grundbesitz GmbH zuzustimmen.

Die nachfolgenden Unterlagen liegen seit der 
Einberufung der Hauptversammlung in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Mars-
straße 46–48, 80335 München zu den üblichen 
Geschäftszeiten zur Einsicht durch die Aktionäre  
aus und sind ab diesem Zeitpunkt auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://www.
sedlmayr-ag.de/investor-relations/ zugänglich:

•  Beherrschungs- und Ergebnisabführungsver-
trag zwischen der Sedlmayr Grund und Immo - 
bilien AG und der „Schwabinger Bräu“ Grundbe-
sitz GmbH

•  Jahresabschlüsse und Lageberichte der Sedl-
mayr Grund und Immobilien AG für die letzten 
drei Geschäftsjahre

•  Jahresabschlüsse der „Schwabinger Bräu“ 
Grund besitz GmbH für die letzten drei Ge-
schäftsjahre; zur Aufstellung von Lageberichten 
für diese Geschäftsjahre war die „Schwabin-
ger Bräu“ Grundbesitz GmbH als kleine Kapital-
gesellschaft nicht verpflichtet.

•  Gemeinsamer Ber icht des Vorstands der 
Sedlmayr Grund und Immobilien AG und der 
Geschäftsführung der „Schwabinger Bräu“ 
Grundbesitz GmbH zum Beherrschungs- und Er-
gebnisabführungsvertrag nach § 293a AktG

Ferner werden die genannten Unterlagen in der 
Hauptversammlung ausliegen.
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II. Sonstiges
1.  Adressen für die Anmeldung, die  

Übersendung des Anteilsbesitz-
nachweises, etwaige Vollmachts- 
nachweise und eventuelle  
Gegen anträge bzw. Wahlvorschläge 

Für die Anmeldung, die Übersendung des Anteils-
besitznachweises und den Nachweis einer etwa igen 
Bevollmächtigung geben wir folgende Adresse an:
 
Sedlmayr Grund und Immobilien AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

E-MAIL: 
anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung kann auch über Intermedi-
äre im ISO 20022 Format (z .B . über SWIFT, 
CMDHDEMMXXX) übermittelt werden. Für eine 
Anmeldung per SWIFT ist eine Autorisierung über 
die SWIFT Relationship Management Application 
(RMA) erforderlich.

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenan-
träge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

Sedlmayr Grund und Immobilien AG
– Investor Relations – 
Marsstraße 46-48, 80335 München

E-MAIL: 
hauptversammlung@sedlmayr-ag.de

2.  Freiwillige Hinweise zur Teil nahme 
an der Hauptversammlung,  
zur Ausübung des Stimmrechts 
und zu Anträgen bzw. Wahl-
vorschlägen von Aktionären

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind Gesellschaften, deren 
Aktien ausschließlich im Freiverkehr gehandelt 
werden, in der Einberufung lediglich zur Angabe 
von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort 
der Hauptversammlung und der Tagesordnung 
sowie o.g. Adressen verpflichtet. Zur Erleichterung 
der Teilnahme möchten wir Ihnen aber gleichwohl 
gerne folgende Hinweise geben:

Teilnahmeberechtigung und Nachweis 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 der 

Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 
rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden 
und ihren Aktienbesitz nachweisen. Der Nach-
weis ist nach § 17 Abs. 2 der Satzung durch eine 
in Textform in deutscher oder englischer Sprache 
erstellte Bescheinigung des depotführenden Ins-
tituts zu führen und hat sich auf den Geschäfts-
schluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, 
das ist der 26. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Re-
cord Date), zu beziehen. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbe-
sitzes müssen der Gesellschaft unter der für die 
Übersendung der Anmeldung genannten Adres-
se mindestens sechs Tage vor der Versammlung, 
also bis zum Ablauf des 11. Juli 2025, 24:00 Uhr 
(MESZ), zugehen.

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbe-
sitzes werden den Aktionären Eintritts karten 
übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Ein - 
trittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktio-
näre, frühzeitig für die Übersendung des Nach-
weises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. 

Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptver-
sammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht 
durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein 
Kredit institut oder eine Vereinigung von Aktionä-
ren oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben 
lassen. Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Wider-
ruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-
genüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, 
§ 135 AktG bleibt unberührt. 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch ei-
nen von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechts vertreter vertreten zu lassen. Diesem 
Stimm rechtsvertreter der Gesellschaft müs-
sen neben der Vollmacht auch Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Er übt 
das Stimmrecht ausschließlich auf der Grund-
lage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. 
Die Vollmacht an den von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso  
wie die Erteilung von Weisungen der Textform. 
Detail informationen hierzu entnehmen Sie bitte 
dem der Eintrittskarte beigefügten Formular zur 
Stimmrechtsausübung. 

Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu 
Punkten der Tagesordnung gemäß § 126 AktG 
oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zu über-
senden. Die Gesellschaft wird etwaige Anträge  
oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß 
§§ 126 ff. AktG nur zugänglich machen, wenn ein  
Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versamm-
lung, also bis zum 3. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ), 
der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag 
bzw. Wahlvorschlag an die für die Übermittlung 
genannte Adresse übersandt hat.

Die Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärs-
eigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des 
Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuwei-
sen. Rechtzeitig eingegangene Anträge bzw. Wahl-
vorschläge werden unter den Voraussetzungen 
des § 126 AktG unter https://www.sedlmayr-ag.
de/investor-relations/ zugänglich gemacht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Zeit-
punkt der Einberufung eingeteilt in 734.273 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien und 20 auf den 
Namen der Aktionäre lautende Stückaktien. Das 
Grundkapital beträgt € 19.091.618,00. Jede Stück-
aktie gewährt eine Stimme.

3.  Datenschutzrechtliche Betroffen-
heitsinformation für Aktionäre

Die Gesellschaft verarbeitet als verantwort-
liche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Daten - 
schutz-Grundverordnung („DSGVO“) personen-
bezogene Daten (insbesondere Name und Vor-
name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, 
Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer 
der Anmeldebestätigung, den Inhalt der vom Ak-
tionär gestellten Fragen und den Inhalt ihrer Be-
antwortung, gegebenenfalls Name und Vorname 
des vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Ak-
tionärsvertreters und die Vollmachtserteilung an 
ihn) auf Grundlage der in Deutschland geltenden 
Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären 
und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rech-
te in Bezug auf die Hauptversammlung zu ermög-
lichen. Die Gesellschaft wird vertreten durch die 
Vorstände Dr. Hermann Brandstetter, Enno Brau-
ne, Martin Schumacher und Alexander Adam.

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht 
von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung  
zur Hauptversammlung angegeben wurden, über-

mittelt die depotführende Bank deren perso-
nenbezogenen Daten an die Gesellschaft. Die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der 
Aktionäre und Aktionärsvertreter erfolgt aus-
schließlich für die Abwicklung der Ausübung 
ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Haupt-
versammlung und auch insoweit nur in dem zur 
Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderli-
chen Maße. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DSGVO. Die Gesellschaft 
speichert diese personenbezogenen Daten für 
einen Zeitraum von zehn Jahren, beginnend mit 
dem Ende des Jahres, in dem die Hauptversamm-
lung stattfand. 

Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum 
Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung 
beauftragt werden, erhalten von der Gesellschaft 
nur solche personenbezogenen Daten, welche für 
die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
erforderlich sind, und verarbeiten die Daten aus-
schließlich nach Weisung der Gesellschaft.

Im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärs-
verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung so-
wie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von 
Aktionären werden der Name des Aktionärs und 
eine gegebenenfalls abgegebene Begründung ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften zugänglich ge-
macht. 

In Bezug auf die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten können die Aktionäre und Aktionärs-
vertreter von der Gesellschaft Auskunft über ihre 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DSGVO, 
Berichtigung ihrer personenbezogenen Da-
ten gemäß Art. 16 DSGVO, Löschung ihrer per-
sonenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DSGVO, 
Einschränkung der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DSGVO und 
Übertragung bestimmter personenbezogener Da-
ten auf sie oder einen von ihnen benannten Drit-
ten (Recht auf Datenübertragbarkeit) gemäß 
Art. 20 DSGVO verlangen. Diese Rechte können  
die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber  
der Gesellschaft unentgeltlich über eine der nach- 
stehenden Kontaktmöglichkeiten geltend machen. 

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertre-
tern gemäß Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht 
bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder 
des (Bundes-) Landes, in dem sie ihren Wohnsitz 
oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des 
Bundeslandes Bayern, in dem die Gesellschaft ih-
ren Sitz hat, zu. 
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Sie erreichen die Gesellschaft und unseren be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten unter den 
nachstehenden Kontaktmöglichkeiten:

Sedlmayr Grund und Immobilien AG
Marsstraße 46–48
80335 München

TELEFAX:
+49 (0) 89 5122 2520
 
E-MAIL:   
hauptversammlung@sedlmayr-ag.de  
oder  
investor.relations@sedlmayr-ag.de

München, im Juni 2025

Sedlmayr Grund und Immobilien AG
Der Vorstand
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